
Z:\Verwaltungsdaten\Verwaltung\Innere Organisation\014 Eltern\Elternbriefe\Schuljahr 10.11\Elternbrief Kl  7 - 9_100802.doc 1 v. 5 

G Y M N A S I U M

B Ü C K E B U R G

 
         31675 Bückeburg, 05.08.2010 
         Lulu-v.-Strauß-u.-Torney-Str. 30 
         � 05722/1091 / Fax 71356 
         e-mail:AdolfinumSL@t-online.de 
         www.adolfinum-schaumburg.de                                                                 
 
Elternbrief Nr. 1  2010/2011 
 
An die Eltern der Schülerinnen und Schüler   
der Jahrgänge 7 – 9 ( 2010 / 2011 ) 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über wichtige Regelungen des Schullebens informieren und allgemeine Informatio-
nen an Sie weitergeben. Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme auf dem anhängenden Abschnitt und geben diesen Ihrem 
Sohn / Ihrer Tochter für die Abgabe beim Klassenlehrer mit in die Schule. 
 

1.  Verbot des Mitbringens von Waffen o. Ä. in Schulen 

Den Schülern aller Schulen wird untersagt, Waffen im Sinne des Bundeswaffengesetzes in der jeweils geltenden Fassung in 
die Schule, auf das Schulgelände oder zu Schulveranstaltungen mitzubringen oder bei sich zu führen. Dazu gehören die im 
Waffengesetz als verboten bezeichneten Gegenstände (insbesondere die sog. Springmesser, Fallmesser, Einhandmesser 
und Messer mit einer festen Klinge von mehr als 12 cm Klingenlänge, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe usw.), ferner 
Schusswaffen. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegenstände (z. B. Gassprühgeräte). Hieb- und Stoßwaf-
fen sowie waffenähnliche Gegenstände wie Schlachter-, Küchen- oder Taschenmesser, Pfeffersprays und Laser-Pointer. 
Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der Erlaubnispflicht oder von einem Verbot 
ausgenommen ist oder die vom Anwendungsbereich des Waffengesetzes ganz oder teilweise ausgenommen sind (z. B. 
Spielzeugwaffen oder Soft-Air-Waffen mit einer Geschossenergiegrenze bis zu 0,5 Joule). Untersagt wird auch das Mitbrin-
gen oder Beisichführen von Nachbildungen von Waffen, die aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes mit Waffen i. S. d. 
Waffengesetzes verwechselt werden können. Das Verbot gilt auch für volljährige Schüler/innen, die entweder im Besitz 
einer Erlaubnis zum Führen von Waffen sind (z. B. Jagdschein) oder erlaubnisfreie Waffen erwerben dürfen. Untersagt wird 
außerdem das Mitbringen und Beisichführen von Munition jeder Art, von Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver sowie von 
Chemikalien, die geeignet sind, für explosive Verbindungen verwendet zu werden.  
Ein Verstoß gegen das Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren Gegenständen sowie von Chemi-
kalien in die Schule kann eine Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahme zur Folge haben.  
 

2.  Hausordnung 

Für alle Schüler/innen besteht während der in ihrem Stundenplan ausgewiesenen Unterrichtszeit Anwesenheitspflicht. Das 
Verhalten in der Schule regelt die bestehende Hausordnung, die der Klassenlehrer / die Klassenlehrerin mit den  Schülerin-
nen und Schülern zu Beginn des Schuljahres bespricht. (ein Exemplar befindet sich in jedem Klassenbuch). 
 
3.  Hinweise zum Versicherungsschutz 

Bezüglich des Unfallversicherungsschutzes der Schüler informiert der „Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover“ wie 
folgt: 
– „Schüler stehen während der Besuche Allgemeinbildender Schulen bei allen schulischen Veranstaltungen sowie auf 

dem Weg dorthin und zurück unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.“ 
– „...Ein Versicherungsschutz für einen Wegeunfall wird jedoch dann nicht mehr anerkannt, wenn andere Gründe als die 

Absicht, die Schule zu erreichen, einen Schüler bewogen haben, einen weiteren Weg zu wählen ...“ 
– Ersatzleistungen für Sachschäden und Diebstähle erstrecken sich auf „die zum Schulgebrauch bestimmte Sache“, aller-

dings mit der Einschränkung, dass nur die Kosten einer „schülergerechten Ausstattung“ ersetzt werden. 
-  Im Sportunterricht ist das Tragen einer sportgerechten Brille erforderlich.  
-     Grobe Fahrlässigkeit führt zum Ausschluss von Entschädigungsleistungen. Fahrräder sind nur geschützt, 

a) wenn eine Fahrradbenutzungserlaubnis der Schule vorliegt. Das ist automatisch der Fall, wenn die Entfernung zwi-
schen Wohnort und Schule mehr als 1 km beträgt; 

b) wenn der Schüler keine kostenlose Schülerbeförderung bzw. sonstige Fahrgeldzuschüsse erhalten hat; 
c) wenn (bei Diebstahl) das Fahrrad mit einer üblichen Sperrvorrichtung gesichert gewesen ist; 
d) wenn eine Hausratversicherung der Eltern oder eine Haftpflichtversicherung des Schadenverursachers nicht in An-

spruch genommen werden kann (Unterzeichnung einer entsprechenden Erklärung bei Diebstahl des Fahrrades ist 
erforderlich); 



Z:\Verwaltungsdaten\Verwaltung\Innere Organisation\014 Eltern\Elternbriefe\Schuljahr 10.11\Elternbrief Kl  7 - 9_100802.doc 2 v. 5 

e) wenn der Diebstahl der Polizei angezeigt und die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft im Original vorliegt; 
f) wenn eine Bescheinigung des Fundamtes vorliegt, dass das gestohlene Fahrrad nicht als Fundsache abgegeben 

wurde; 
g) wenn zur Zeitwertermittlung ein Rechnungsbeleg des gestohlenen Fahrrades vorgelegt werden kann. 

Deckungsschutz für BMX-Räder besteht nicht, es sei denn, sie sind nachträglich mit einer der Verkehrssicherheit 
dienenden Ausrüstung versehen und von der zuständigen Polizeidienststelle überprüft worden. 

- Wertsachen, Handys, Schmuck, Bargeld, sonstige Zahlungsmittel, Urkunden aller Art, Fahrausweise,  Schlüssel, 
Geldbörsen und Brieftaschen sind nicht geschützt. 

 

4.  Gültigkeit von Halbjahreszeugnissen für das Versetzungszeugnis 
1.    In diesem Schuljahr muss in den Jahrgängen 7 und 9 auf Grund eines fachspezifischen Lehrermangels das Fach 

Religion / Werte und Normen um eine Wochenstunde gekürzt erteilt werden, was zu epochalem Unterricht in bei-
den Fächern führt.  
 

 Ergänzend dazu wird im Jahrgang 8 das Fach Physik ebenfalls auf Grund eines fachspezifischen Lehrermangels 
epochal unterrichtet. 
 

 Im Jahrgang 9 erfolgt eine Kürzung um eine Wochenstunde im Wahlpflichtbereich. Das bedeutet, dass im Wech-
sel pro Halbjahr ein Wahlpflichtkurs zweistündig und der andere einstündig unterrichtet werden. 

 
Beachten Sie bitte, dass durch die Epochalisierung die Halbjahreszensur auch für das Versetzungszeugnis gilt 
(Durchlässigkeits- und Versetzungsverordnung vom 19.Juni 1995, (Nds. GVBl S.184), geändert durch VO vom 
1.7.1999). 
 §  3 (1): „Die Noten in Fächern, die nur in einem Schulhalbjahr unterrichtet wurden, sind wie die Noten der 
   ganzjährig unterrichteten Fächer zu berücksichtigen“. 
Jahrgang 7 

 1.Hj  2.Hj. 
7/1 Religion/WN Musik 
7/2 Religion/WN, Erdkunde Musik 
7/3 Religion/WN, Erdkunde Musik 
7/4 Religion/WN, Erdkunde Musik 
7/5 Religion/WN, Erdkunde Musik 

 
Jahrgang 8 

 1. Hj.  2..Hj. 
8/1 Musik, Kunst Physik, Chemie 
8/2 Physik, Chemie Musik, Kunst 
8/3 Musik, Chemie Kunst, Physik 
8/4 Kunst, Physik Musik, Chemie 
8/5 Musik, Kunst Physik, Chemie 

 
Jahrgang 9 

 1. Hj.  2. Hj. 
9/1 Musik, Geschichte, Biologie Kunst, Religion/WN, Erdkunde (nicht bili) 
9/2 Musik, Geschichte, Erdkunde Kunst, Religion/WN 
9/3 Geschichte, Erdkunde, Biologie Musik, Kunst, Religion/WN 
9/4 Musik, Kunst, Geschichte Erdkunde, Religion/WN, Biologie 
9/5 Kunst, Geschichte, Biologie Musik, Erdkunde, Religion/WN 

 
5. Allgemeine Informationen  

■ Die wichtigsten Nachrichten aus dem Schulleben werden wir auf der Schulhomepage unter www.adolfinum-schaumburg.de 
veröffentlichen und in gewissen Abständen in Elternbriefen über Neuigkeiten und Veränderungen informieren. 

■ Das Sekretariat des Adolfinums im Hauptgebäude mit Frau Nentwig und Frau Ostermeier ist unter der Tel.-Nr. 
05722/1091 zu erreichen. 
Öffnungszeiten:   montags – donnerstags    von  07.45 - 13.30 Uhr  und 14.00 - 15.00 Uhr  sowie  

                              freitags                     von  07.45 - 12.30 Uhr geöffnet. 
■ Fehlzeiten 

Fehlt ein Schüler im Unterricht, so sind die Fehlzeiten des Minderjährigen von den Erziehungsberechtigten schriftlich zu 
entschuldigen. Die schriftliche Entschuldigung muss dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin spätestens am dritten 
Tag vorliegen.  
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■ Krankmeldungen 
Erkrankt ein/e Schüler/in während des Schultages, hat er sich beim Klassenlehrer oder bei der Lehrkraft abzumelden, die 
die Klasse zurzeit oder in der folgenden Stunde unterrichtet. Vom Sekretariat aus werden die Eltern oder Verwandte be-
nachrichtigt und können den Schüler abholen. Bitte geben Sie als Eltern deshalb immer die aktuelle Telefonnummer an, 
unter der Sie auch tagsüber erreichbar sind.  
Bezüglich der Einhaltung unserer Aufsichtspflicht dürfen Schülerinnen und Schüler, die im Laufe des Unterrichts erkranken, 
nur nach Hause entlassen werden, wenn die Eltern ihre Kinder abholen können oder telefonisch im Sekretariat der Schule 
ihre Einwilligung gegeben haben, so dass die Kinder auf eigene Verantwortung die Schule verlassen 

■ Beurlaubungen 
Beurlaubungen erfolgen schriftlich und mit zeitlichem Vorlauf. 
Schüler können für einzelne Unterrichtsstunden vom jeweiligen Fachlehrer beurlaubt werden. Die Klassenlehrerin / der 
Klassenlehrer kann Beurlaubungen für einen Tag bewilligen. 
Längere Beurlaubungen und Freistellungen in unmittelbarem Zusammenhang  mit Schulferien kann lediglich der Schulleiter 
genehmigen. Diese Anträge haben schriftlich und mindestens 6 Wochen vorher zu erfolgen. Das gilt auch für die Teilnah-
me an Konfirmandenfreizeiten und Sportveranstaltungen. Das Antragsformular ist im Sekretariat erhältlich. 

■ Kopiergeld 
Der Schulvorstand dieser Schule hat im März 2010 wie im vergangenen Schuljahr beschlossen, von allen Schülern und 
Schülerinnen für die als Arbeitsmittel zur Verfügung gestellten Kopien eine Pausschale von 10€ zu verlangen. Das Geld 
wird durch die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer zu Beginn des Schuljahres eingesammelt. 
 

■ Falls sich Ihre Anschrift oder die Telefonnummer/Handynummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind, geändert  
haben sollte, teilen Sie diese Änderung bitte dem Klassenlehrer mit. 
 
Als Ansprechpartner in allen Fragen die Klassen 5 - 9 betreffend steht Ihnen Frau Oberstudienrätin Kastning unter 
den Telefonnummern 9050225 zu Verfügung. 

  

■ Läuteordnung: 
                                                                        Hauptgebäude       Außenstelle 

   1. Stunde 08:00 - 08:45 Uhr 07:55 - 08:40 Uhr     
   2. Stunde 08:50 - 09:35 Uhr 08:45 - 09:30 Uhr   
   3. Stunde 09:50 - 10:35 Uhr  09:50 - 10:35 Uhr    
   4. Stunde 10:40 - 11:25 Uhr 10:40 - 11:25 Uhr   
   5. Stunde 11:40 - 12:25 Uhr 11:40 - 12:25 Uhr   
   6. Stunde 12:30 - 13:15 Uhr 12:30 - 13:15 Uhr   
   Mittagspause 13:15 - 14:00 Uhr 13:15 - 14:00 Uhr   
   7. Stunde 14:00 - 14:45 Uhr 14:00 - 14:45 Uhr   
   8. Stunde 14:45 - 15:30 Uhr 14:45 - 15:30 Uhr   
   9. Stunde 15:45 - 16:30 Uhr 15:45 - 16:30 Uhr   
 10. Stunde 16:30 - 17:15 Uhr 16:30 - 17:15 Uhr   
       

 
 
Hinweis auf Ferien und schulfreie Tage im Schuljahr 2010/2011 
(jeweils erster und letzter Ferientag) 
 

Herbstferien 2010 Samstag  09.10.2010 bis Samstag        23.10.2010 

Weihnachtsferien 2010/11 Mittwoch      22.12.2010 bis Mittwoch 05.01.2011 

Halbjahresferien 2011 Montag 31.01.2011 bis Dienstag 01.02.2011 

Osterferien 2011 Samstag  16.04.2011 bis Samstag        30.04.2011 

Tag nach Himmelfahrt 2011 Freitag  03.06.2011    

Pfingsten 2011 Dienstag 14.06.2011           

Sommerferien 2011 Donnerstag       07.07.2011 bis Mittwoch      17.08.2011 
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6. Informationen zum Ganztagsbetrieb 
 
Ganztagsangebote finden von Montag bis Donnerstag für die Schüler der Jahrgänge 5 bis 9 statt (AGs auch für die Schüler 
der anderen Jahrgänge). 
 
Schüler und Eltern wählen an welchen Tagen die Schüler unser Ganztagsangebot wahrnehmen wollen. Die Anmeldung er-
folgt verbindlich für ein Schuljahr. 
 
Im Rahmen unseres Ganztagsangebots bieten wir die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung, den offenen Angeboten 
und den Arbeitsgemeinschaften (AGs) an. Offene Angebote finden an einzelnen Tagen statt, die Schüler entscheiden, ob sie 
teilnehmen möchten. Beispiele für offene Angebote sind Basteln, Konzentrationstraining, Gesellschaftsspiele und vieles mehr. 
 
Die Ganztagsangebote sind kostenlos (Für Verbrauchsmaterialien im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung und der offenen 
Angebote ist pro Schüler monatlich ein Betrag von 3.- € zu entrichten.).  
 

Montag bis Donnerstag (Freitag Unterricht laut Plan; jedoch kein Ganztagsbetrieb) 
7:55 - 13:15 bzw.  
8:00 - 13:15 Uhr 

Unterricht laut Plan bzw. Betreuung der Ganztagsschüler:  
 

Mittagspause 
13:15 – 14:00 Uhr 

Schüler, die an der Hausaufgabenbetreuung und an den offenen Angeboten teilnehmen, können 
in der Außenstelle gemeinsam ein warmes Mittagessen einnehmen. 

oder wahlweise: 14:00 – 15:30 Uhr Unterricht laut Plan 
Teilnahme an einer AG (Hauptge-
bäude oder Außenstelle). 
Sollte eine AG entfallen können 
die Schüler an der Hausaufga-
benbetreuung bzw. den offenen 
Angeboten teilnehmen. 

Teilnahme an der Hausaufgaben-
betreuung und den offenen Ange-
boten (Diese finden in unseren 
Ganztagsräumen in der Außen-
stelle statt). 

 
Die Hausaufgabenbetreuung und die offenen Angebote beginnen verlässlich mit dem ersten Schultag des Schuljahres 
2010/11. Die AGs beginnen in der Woche vom 23.08. bis 27.08.2010. 
. 
 
Anmeldungen für die Hausaufgabenbetreuung und die offenen Angebote sind ab sofort möglich. Anmeldeformulare sind in der 
Bibliothek der Außenstelle (geöffnet in den großen Pausen) und im Ganztagsbereich erhältlich. 
 
Zum Anmeldeverfahren für die Teilnahme an den AGs erhalten Sie noch gesondert Informationen. 
  
■ Bestätigen Sie bitte auf dem anhängenden Abschnitt, dass Sie von dieser Mitteilung Kenntnis genommen haben (Rück-

gabe an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer). 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
S. Behsler 
 

Studiendirektorin 
(Stellv. Schulleiterin) 
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Zur Rückgabe an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________               __________ 
Name, Vorname    (Bitte Druckschrift!)                                                                        Klasse 
 

 
Ich habe die Mitteilung der Schule vom 05.08.10, u. a. über die nur halbjährlich unterrichteten Fächer im Schul-
jahr 2010/2011, zur Kenntnis genommen. 
 
 
________________________________________                                   ________________________________ 
Ort, Datum                                                             Unterschrift 
 


